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Einführungsgesetz
zum Arbeitsrecht (EG ArR)

Vom

Der Grosse Rat des Kantons
Aargau,

gestützt auf Art. 19 Abs. 6, 20a
Abs. 1 und 41 des Bundesge-
setzes über die Arbeit in Indust-
rie, Gewerbe und Handel (Ar-
beitsgesetz, ArG) vom 13. März
19641, Art. 15 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über die Heimar-
beit (Heimarbeitsgesetz, HArG)
vom 20. März 19812, Art. 30
Abs. 1 des Bundesgesetzes
betreffend die Arbeit in den Fab-
riken vom 18. Juni 19143 sowie
Art. 20 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamt-
arbeitsverträgen vom
28. September 19564,

beschliesst:

1 SR 822.11
2 SR 822.31
3 SR 821.41
4 SR 221.215.311
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I.

1. Einleitung

§ 1
Gegenstand

Dieses Gesetz regelt
a) den Vollzug der Bundesge-

setzgebung im Bereich des
Arbeitsrechts,

b) die im Kanton anerkannten
Feiertage,

c) Organisation und Verfahren
der ständigen Einigungsstel-
le gemäss Bundesgesetz
betreffend die Arbeit in den
Fabriken.
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2. Vollzug der Bundesge-
setzgebung

2.1. Zuständige Behörden

§ 2
Kanton

1 Der Regierungsrat ist zustän-
dig für den Entscheid über die
Allgemeinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsverträgen,
deren Ausserkraftsetzung und
Änderung, wenn sich der Gel-
tungsbereich des Gesamtar-
beitsvertrags auf das Kantons-
gebiet oder Teile davon er-
streckt.

2 Das zuständige Departement
a) vollzieht das Arbeitsgesetz

und die dazugehörigen Ver-
ordnungen,

b) vollzieht das Heimarbeitsge-
setz und die dazugehörige
Verordnung,

c) führt das Verfahren auf kan-
tonale Allgemeinverbindlich-
erklärung eines Gesamtar-
beitsvertrags oder deren
Ausserkraftsetzung durch,
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d) beaufsichtigt Ausgleichskas-
sen oder andere Einrichtun-
gen, deren Bestimmungen
allgemeinverbindlich erklärt
wurden, und ordnet Mass-
nahmen gemäss Art. 5
Abs. 2 und Art. 6 des Bun-
desgesetzes über die Allge-
meinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsverträgen
an.

3 Das zuständige Departement
ist befugt, andere öffentliche Or-
gane oder selbstständige An-
stalten zur Mitwirkung beim
Vollzug beizuziehen.

§ 3
Gemeinden

Die Gemeinden wirken bei der
Durchführung der Vollzugsauf-
gaben im Bereich des Arbeits-
rechts mit, insbesondere bei der
Ermittlung der dem Arbeitsge-
setz unterstellten Betriebe und
bei der Kontrolle über die Ein-
haltung der Bestimmungen der
Arbeits- und Heimarbeitsgesetz-
gebung vor Ort.
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2.2. Vollziehungsvorschriften

§ 4
Anzeigepflicht

Dem Arbeitsgesetz unterstellte
Betriebe sind verpflichtet, we-
sentliche Ereignisse wie Eröff-
nung, Verlegung, Übernahme
oder Schliessung eines Betriebs
sowie Änderungen des Namens
beziehungsweise der Firma oder
der Betriebsart dem zuständigen
Departement mitzuteilen.

§ 5
Kantonales Betriebs- und Arbeitgeberregister

Der Kanton führt ein Betriebs-
und Arbeitgeberregister, wel-
ches die für den Vollzug der
eidgenössischen Arbeits- und
Heimarbeitsgesetzgebung erfor-
derlichen Daten enthält. Er kann
auch Daten zu den auf dem
Kantonsgebiet beschäftigten
Heimarbeiterinnen und Heimar-
beitern erheben.
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3. Sonn- und Feiertage

§ 6
Kantonale Feiertage

Folgende Feiertage sind ge-
mäss Art. 20a Abs. 1 des Ar-
beitsgesetzes den Sonntagen
gleichgestellt:
a) In den Bezirken Aarau,

Brugg, Kulm, Lenzburg und
Zofingen:
Neujahr, Berchtoldstag, Kar-
freitag, Ostermontag, Auf-
fahrt, Pfingstmontag, Weih-
nacht, Stephanstag.

b) Im Bezirk Baden:
1. in der Gemeinde Berg-

dietikon:
Neujahr, Berchtoldstag,
Karfreitag, Ostermontag,
Auffahrt, Pfingstmontag,
Weihnacht, Stephanstag,

2. in den übrigen Gemein-
den:
Neujahr, Karfreitag, Os-
termontag, Auffahrt,
Pfingstmontag, Fron-
leichnam, Weihnacht,
Stephanstag.

c) Im Bezirk Bremgarten:
Neujahr, Karfreitag, Auffahrt,
Fronleichnam, Mariä Him-
melfahrt, Allerheiligen,
Weihnacht, Stephanstag.
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d) In den Bezirken Laufenburg
und Muri:
Neujahr, Karfreitag, Auffahrt,
Fronleichnam, Mariä Him-
melfahrt, Allerheiligen, Mariä
Empfängnis, Weihnacht.

e) Im Bezirk Rheinfelden:
1. in den Gemeinden Hell-

ikon, Mumpf, Ober-
mumpf, Schupfart, Stein
und Wegenstetten:
Neujahr, Karfreitag, Auf-
fahrt, Fronleichnam, Ma-
riä Himmelfahrt, Allerhei-
ligen, Mariä Empfängnis,
Weihnacht,

2. in den Gemeinden Kaise-
raugst, Magden, Möhlin,
Olsberg, Rheinfelden,
Wallbach, Zeiningen und
Zuzgen:
Neujahr, Karfreitag, Os-
termontag, Auffahrt,
Pfingstmontag, Allerheili-
gen, Weihnacht, Ste-
phanstag.

f) Im Bezirk Zurzach:
Neujahr, Berchtoldstag, Kar-
freitag, Auffahrt, Fronleich-
nam, Allerheiligen, Weih-
nacht, Stephanstag.
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§ 7
Bewilligungsfreie Sonntagsverkäufe

Der Regierungsrat bezeichnet
für jedes Jahr zwei Sonntage,
an denen Arbeitnehmende in
Verkaufsgeschäften bewilli-
gungsfrei beschäftigt werden
dürfen. Zwei weitere Sonntage
kann der Gemeinderat für das
jeweilige Gemeindegebiet fest-
legen.

4. Ständige kantonale Eini-
gungsstelle

4.1. Organisation

§ 8
Zuständigkeit und Aufgaben

1 Als ständige kantonale Eini-
gungsstelle gemäss Art. 30
Abs. 1 des Bundesgesetzes
betreffend die Arbeit in den Fab-
riken wird das Personalrekurs-
gericht eingesetzt.

2 Dem Personalrekursgericht
werden folgende Aufgaben ü-
bertragen:
a) Vermittlung bei Kollektivstrei-

tigkeiten zwischen Arbeitge-
benden und Arbeitnehmen-
den,
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b) Beurteilung von Streitfällen
über die Auslegung von Ge-
samtarbeits- oder Normalar-
beitsverträgen,

c) Vermittlung und endgültiger
Entscheid bei Streitigkeiten
über den Geltungsbereich
einer kantonalen Allgemein-
verbindlicherklärung eines
Gesamtarbeitsvertrags.

§ 9
Freiwillige Einigungsstellen

1 Haben Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende beziehungsweise
ihre Verbände vertraglich eine
freiwillige Einigungsstelle errich-
tet, ist diese für die Beilegung
von Kollektivstreitigkeiten anstel-
le der kantonalen Einigungsstel-
le zuständig.

2 Haben die Parteien über Zu-
sammensetzung oder Tätigkeit
der freiwilligen Einigungsstelle
keine oder ungenügende Ver-
einbarungen getroffen oder wird
das Verfahren vor der freiwilli-
gen Einigungsstelle nicht oder
nicht rechtzeitig durchgeführt,
kann der Regierungsrat auf Be-
gehren einer Partei den Streitfall
der kantonalen Einigungsstelle
überweisen.
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3 Scheitern die Verhandlungen
vor der freiwilligen Einigungs-
stelle, kann jede Partei die kan-
tonale Einigungsstelle anrufen.

4.2. Verfahren

§ 10
Einleitung

1 Die kantonale Einigungsstelle
nimmt ihre Vermittlungstätigkeit
auf Begehren der Parteien oder
auf Anzeige des Regierungsrats
beziehungsweise der Beteiligten
auf.

2 Bricht eine Kollektivstreitigkeit
zwischen den Sozialpartnern
aus, haben die Beteiligten die
Pflicht, dies der kantonalen Eini-
gungsstelle schriftlich anzuzei-
gen, sobald Verständigungsver-
suche zwischen den Parteien
oder die Bemühungen einer
freiwilligen Einigungsstelle ge-
scheitert sind.
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§ 11
Vermittlungsverfahren

1 Die kantonale Einigungsstelle
versucht, mit den Parteien in
gemeinsamen oder getrennten
Verhandlungen eine Verständi-
gung zu erwirken. Sie wirkt auf
eine sachgerechte und ausge-
wogene Lösung zur Beilegung
der Kollektivstreitigkeit hin.

2 Die Präsidentin oder der Prä-
sident kann den Parteien in je-
dem Stadium des Verfahrens
einen Vermittlungsvorschlag un-
terbreiten oder die Parteien zu
einer Vermittlungsverhandlung
vorladen.

§ 12
Schiedsverfahren

Die Parteien können Kollektiv-
streitigkeiten über das Arbeits-
verhältnis der kantonalen Eini-
gungsstelle zur schiedsgerichtli-
chen Erledigung übertragen.

§ 13
Parteivertretung

1 Jede Partei ist berechtigt, zur
Verhandlung drei Vertreterinnen
oder Vertreter zu entsenden.
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2 In besonderen Fällen kann
einer Partei auf deren Ersuchen
hin von der Präsidentin oder
dem Präsidenten eine grössere
Anzahl von Vertreterinnen und
Vertretern bewilligt werden.
Diesfalls ist der Gegenpartei
dasselbe Recht einzuräumen.

§ 14
Friedenspflicht

1 Die Parteien sind verpflichtet,
während des Einigungsverfah-
rens Kampfmassnahmen zu un-
terlassen, welche geeignet sind,
die Verhandlungen zu stören.

1 Die Parteien sind verpflichtet,
während des Einigungsverfah-
rens jegliche Kampfmassnah-
men zu unterlassen (…).

Festhalten

2 Die Friedenspflicht beginnt mit
der Mitteilung an die Parteien,
dass ein Einigungsverfahren er-
öffnet wurde. Sie endet mit Ab-
lauf der Frist, die für die Annah-
me eines Vermittlungsvor-
schlags angesetzt wurde, oder
mit Beendigung des Einigungs-
verfahrens.

§ 15
Ausschluss der Öffentlichkeit

1 Die Verhandlungen vor der
kantonalen Einigungsstelle sind
nicht öffentlich.
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2 Die kantonale Einigungsstelle
kann die Öffentlichkeit in geeig-
neter Weise über den Stand der
Verhandlungen informieren.

§ 16
Kosten und Parteientschädigungen

1 Das Verfahren vor der kanto-
nalen Einigungsstelle ist kosten-
los.

2 Es werden keine Parteient-
schädigungen zugesprochen.
Bleibt eine Partei einer Vermitt-
lungs- oder Schiedsverhandlung
ohne genügende Entschuldi-
gung fern, hat sie der zur Ver-
handlung erschienenen Gegen-
partei eine angemessene Ent-
schädigung zu entrichten, die
von der kantonalen Einigungs-
stelle festgesetzt wird.

§ 17
Anwendung des VRPG

Unter Vorbehalt abweichender
Bestimmungen dieses Gesetzes
gelten sinngemäss die Vorschrif-
ten des Gesetzes über die Ver-
waltungsrechtspflege (Verwal-
tungsrechtspflegegesetz,
VRPG) vom 4. Dezember 20071.

1 SAR 271.200
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5. Rechtsschutz und Straf-
bestimmung

§ 18
Beschwerden

Verfügungen gemäss Arbeitsge-
setzgebung können nach den
Bestimmungen des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes an-
gefochten werden.

§ 19
Strafverfolgung

§ 19
Strafverfolgung

Das Strafverfahren gemäss
Art. 59–61 des Arbeitsgesetzes
richtet sich nach den Vorschrif-
ten der Gesetzgebung über die
Strafrechtspflege.

Das Strafverfahren für Wider-
handlungen gemäss Art. 59–61
des Arbeitsgesetzes richtet sich
nach den Vorschriften der Ge-
setzgebung über die Straf-
rechtspflege.

6. Schlussbestimmungen

§ 20
Ausführungsbestimmungen

Der Regierungsrat erlässt die für
den Vollzug dieses Gesetzes
nötigen Ausführungsbestim-
mungen.
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§ 21
Publikation und Inkrafttreten

Dieses Gesetz ist nach unbe-
nütztem Ablauf der Referen-
dumsfrist beziehungsweise nach
Annahme durch das Volk in der
Gesetzessammlung zu publizie-
ren. Der Regierungsrat bestimmt
den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Es werden aufgehoben:

1. das Gesetz über die Feier
der Sonn- und Festtage vom
7. November 18611,

2. das Gesetz über die Eini-
gungsämter vom 8. März
19442.

1 AGS Bd. 1 S. 223; 1998 S. 109; 2002 S. 390; 2006 S. 333; 2008 S. 421 (SAR 950.100)
2 AGS Bd. 3 S. 302; 2006 S. 117; 2007 S. 329 (SAR 961.700)
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IV.

Die Aufhebungen unter Ziff. III.
sind nach unbenütztem Ablauf
der Referendumsfrist bezie-
hungsweise nach Annahme
durch das Volk in der Gesetzes-
sammlung zu publizieren. Der
Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführer


